
 

 

 

 

Seminarnummer: IS 1.16_26 
Termin:  17.03.2026 – 18.03.2026 

Ort: Bildungszentrum Reinhardtsgrimma 
 Schlossgasse 2, 01768 Glashütte OT Reinhardtsgrimma 
 
Zielgruppen: Geschäftsbereich SMUL, LDS, kommunale Fachverwaltungen 
Seminarentgelt: Für die Teilnahme von Mitarbeitenden anderer Bundesländer wird ein 

Seminarentgelt in Höhe von 200,00 Euro pro Person erhoben. 
Teilnehmerzahl: mindestens 8, höchstens 20 

Anmeldung 

Bitte melden Sie sich bis zum 25.02.2026 an: bz@lfulg.sachsen.de. 
 

Wir laden Sie herzlich zur Veranstaltung ein. 
 
Matthias Rau 

Seminarbereichsleiter 

  

Ordnungswidrigkeitsverfahren im Umweltbereich erfolgreich führen 
Schwerpunkt Strahlenschutzrecht 

mailto:bz@lfulg.sachsen.de


IS 1.16_26 Ordnungswidrigkeits Strahlenschutz 

 

Programm     17.03.2026 

09:00 Uhr Begrüßung 

 Matthias Rau BZ Reinhardtsgrimma 

09:05 Uhr  

 Vorstellungsrunde 

 Materielles Ordnungswidrigkeitenrecht 

o Allgemeines (Tatbestandsaufbau, Handlung und Unterlassen, Versuch und Vollendung) 

o Tätereigenschaft 

o Abgrenzung von Vorsatz und Fahrlässigkeit 

o Rechtswidrigikeit  

 Formelles Ordnungswidrigkeitenrecht  

o Verfahrensrecht (OWiG und StPO)  

 Zuständigkeit(en) der Verwaltungsbehörde, Abgabe von Verfahren 

 Verjährung (Fristberechnung und Dauerdelikte) 

 Tateinheit und Tatmehrheit, Konkurrenzen 

o Paralleles Führen von Verwaltungs- und OWIG-Verfahren, ggfs. Angabe an Strafverfolgungsbehörden 

 Störerauswahl und Betroffeneneigenschaft 

 Besonderheiten der Aktenführung 

 Spannungsverhältnis zwischen Mitwirkungspflicht und Selbstbelastungsverbot 

o Ermittlungsmaßnahmen (Beweisführung und –sicherung) 

 Zeugen (Belehrung) 

 Sachverständige 

 Urkunden 

 Augenschein 

 Einlassung / schriftliche Anhörung (Belehrung) 

 Beantragung von Zwangsmitteln bei Gericht (Durchsuchung, Beschlagnahme usw.) 

 

16:30 Uhr Ende 

___________________________________________________________18.03.2025 

08:30 Uhr Fortsetzung des Vortags 

 

 Rechtsfolgen 

o Aufbau und Bestandteile eines Bußgeldbescheids  

o Bemessung der Geldbuße 

 Einspruchs- und Gerichtsverfahren 

o Rechte und Pflichten der Verwaltungsbehörde vor Gericht 

 Spezielle Ordnungswidrigkeitstatbestände im Strahlenschutzrecht 

 Unternehmenshaftung (§§ 30, 130 OWiG) 

 Amtshaftung 

 Erfahrungsaustausch und Abschlussdiskussion 

 

16:00 Uhr Ende   

 

Mittagspause jeweils 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr, weitere Pausen nach Vereinbarung 

 

Dozent: Dr. Ehsan Kangarani, Göttingen 
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Hinweise zum Seminar 

- Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, Fragen und Sachverhalte zum Thema vorab mitzu-
teilen. Bitte senden Sie diese mit der Anmeldung. 

Weiterführende Informationen 

- Informationen u. a. zur Anreise, Parkplätzen , Übernachtungsmöglichkeiten und Kosten für Verpflegung 
und Übernachtung finden Sie auf unserer Website in der Rubrik „Häufig gestellte Fragen“. 

 

Kontakt Herausgeber und Veranstalter 
Abteilung 1 
Matthias Rau 

Telefon: +49 35053 407-22 
E-Mail: Matthias.Rau@lfulg.sachsen.de 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Titelbild, Falk Unger (SBS) 

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
(LfULG) 
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden 
Telefon: + 49 351 2612-0; Telefax: + 49 351 2612-1099 
E-Mail: poststelle@lfulg.sachsen.de 
Diese Einladung wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit vom LfULG 
(Geschäftsbereich des SMUL) kostenlos herausgegeben. Sie darf nicht 
zur Wahlwerbung politischer Parteien oder Gruppen eingesetzt wer-
den. 
 

 
www.lfulg.sachsen.de 
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